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 Veröffentlicht am 11.11.1999

Norm

AktG §219

GmbHG §54

Rechtssatz

Die Kapitalherabsetzung zur Rücklagenbildung für die Befriedigung oder Sicherstellung der Gläubiger ist dann als

Zulässigkeitsvoraussetzung einer Verschmelzung zu fordern, wenn nicht auf andere Weise die Sicherstellung der

Gläubiger der übertragenden Gesellschaft unter dem Gesichtspunkt der Kapitalerhaltung gewährleistet und dem

Firmenbuchgericht nachgewiesen wird. Zu denken ist an eine aus einer Erö nungsbilanz der übernehmenden

Gesel lschaft hervorgehende Bilanzierung der übernommenen Aktiva als gebundene Rücklagen zur

Gläubigerbefriedigung oder an einen nachprüfbaren Nachweis, dass ohnehin schon alle Gläubiger der übertragenden

Gesellschaft befriedigt oder sichergestellt wurden oder dass sie solches trotz Au orderung in angemessener Frist nicht

verlangt haben.
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